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VI Iſt die Abſolution zu
läſſig Telephonlinien werden nach allen Seiten eröffnet und
deren Benützung iſt derart allgemein geworden, daſs Sabetti,
8 55 un ſeinem Moralwerke, welches Im gegenwärtigen unter
„Literatur“ kurz beſprochen iſt, obige rage ereits als eine praktiſche
aufwirft. Seine Antwort dürfte von allgemeinem Intereſſe ſein;
ſie lautet

„Der Gebrauch de Telephons iſt für den Beichtvater, außer
dem Nothfalle, lcherli unerlaubt und chwer ündhaft, weil dadurch
da  D Bußſacrament zweifelsohne der Gefahr der Nullität ausgeſetzt
und eine ganz neueé, überdies Betrügereien ſehr zugängliche Art der

Ob Im äußerſten Nothfalle die BeSpendung eingeführt würde
nützung des Telephons geſtattet werden könnte, *—

ſt wohl eine chwer
58bare Frage, aber immerhin eine we verdiente, dem

Stuhle unterbreitet 3u werden. Um aber meine eigene Anſicht
darüber auszuſprechen, ſo erſehe ich keinen Grund, warum nman einen
Prieſter verurtheilen ſollte, welcher mi  8 Telephon einen Pönitenten
bedingungsweiſe abſolvieren würde, nachdem ihm dieſer unmittelbar
mitgetheilt, daſs eLW plötzlich erkrankt ſei, ſeine Sünden aufrichtig
bereue und durch da elephon die Abſolution demſelben
rwarte Denn die moraliſche Gegenwart und die Verbindung
Materie und Form werden allerdings bei jedem Sacramente erfordert;
aber verſchieden iſt der rad jener Gegenwart und die und
Weiſe dieſer Verbindung nach der verſchiedenen Natur eines jeden
Sacramentes. Da nun da  20  V Bußſacrament eine Art Gericht iſt, 3u
einem öffentlichen Gerichte aber eine Gegenwart hinreicht, welche 68
dem Richter und Angeklagten ermöglicht, zueinander 3u ſprechen,
ſo ein vorliegenden Falles die Abſolution nicht ſicher ungiltig 5  ù
ſein, da 10 Pönitent und Beichtvater Im wahren Sinne mitſammen
reden können.

Dieſer Antwort ſei die Bemerkung anzufügen geſtattet, daſ

—

8
die vorgeführten Gründe für die Zuläſſigkeit des Telephons im
äußerſten nicht ſtichhältig ſcheinen Denn der Pönitent

rteIn einem anderen Hauſe oder gar Iun einem entlegenen
dieſerverwei und daher Beichtvater derart fern iſt daf

ihn nicht mehr auf natürlichem, ſondern auf künſtlichem Wege
wahrzunehmen vermag, ſo kann einer körperlichen auch mord

liſchen Präſenz de Pönitenten nicht mehr die ede ſein. Auch das
weltliche Gericht verlangt, daſs ſich der Angeklagte dem Richter perſönlich
ſtelle oder vertreten werde, und * wird einer Verhandlung mittelſt
elephon wiſchen Richter und Angeklagten Qum 1e den Charakter und
die Wirkſamkeit einer richterlichen Amtshandlung zuerkennen. Es

demnach ſehr dahin, bb Rom emals die obige rage zuſtimmend
erledigen werde, wenngleich die Pönitentiarie chon vor Jahren
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laut Quartalſchrift 1886, 730, eine Entſcheidung dieſer ihr da
mal  S  8 vorgelegten rage mit den Worten „Nihil est respondendum“
vorläufig abgelehnt hat

inz Profeſſor Ad Schmuckenſchläger
I5 (Etwaige Verpflichtungen eines Finders, der

über eine gefundene ache frei verfügt hat, ohne Ac)
dem Eigenthümer Nachfrage angeſtellt 3zu haben.) Bei
Gelegenheit einer großen Wallfahrt findet Gregorius In der Nähe der
Wallfahrtskirche inen Geldſchein, der bereits ſehr zertreten und be⸗
chmutzt, aber Iun ſeinen Ha  eilen noch unverſehrt bar Nach ſorg⸗
ältiger Reinigung 1e E 7 daſs S ein Fünfzig

Markſchein iſt In der
Meinung, könne bei der ungeheuren Volksmenge, die Aaus nahund ern erbeigeſtrömt war, unmöglich den Eigenthümer des Papier
geldes auffinden, ſchenkt EL dasſelbe einem zerlumpten Bettler, der
gerade In der Ahe der 3 2 Almoſen erbat nd glaubt auf dieſe
Weiſe eln E Werk für den etwaigen Eigenthümer und für ſich
gethan Aben Nach Beendigung de. Gottesdienſtes in ſeine
Wohnung, die in demſelben Lte war, zurückgekehrt, hört er, daſsdie Frau ſeine Nachbars demſelben Tage einen Fünfzig  Mark
ſchein verloren habe; UuLr weiß ſie nicht, 0  ihr der Schein auf dem
Kirchwege QAus der Taſche gefallen ſei, oder ob ihr ihn jemand Im Ge
dränge aus der entwendet habe Gregorius chweigt von
ſeinem unde, eilt aber zur 1 zurück, Uunt den Bettler,
den beſchenkt atte, aufzuſuchen. Doch trotz aller Mühe und
vielen Nachfragens gelingt eS ihm nicht, denſelben 3u finden Da

nun nicht weiß, ob EL gegen die Nachbarsfrau Erſatzpflicht habe,
rag ſeinen Beichtvater Rath Guid 20 rem?

Wenn jemand inen Gegenſtand, den ein anderer verloren
hat, zufällig findet, gelten für ihn folgende Prineipien:

Der Finder iſt rechtli nicht verpflichtet, die gefundene
ache an ſich nehmen; EL kann ſie ohne Rechtsverletzung mit
Gefahr thre Unterganges liegen aſſen Ur die Liebe kann ihn
verpflichten, ſich der Sache anzunehmen, venn or vorausſieht, daſs
ſie U für den Eigenthümer auf irgend eine Weiſe verloren
gehen wür

Nimmt aber der Finder die gefundene Sache ſich
zie ſich die R  ücht Zu, fleißige orge für dieſelbe
zu tragen und ſie 3u verwahren. Er geht dann nämlich nach der
allgemeinen Anſicht der Moraliſten gewiſſermaßen einen Quaſi⸗Contract,
eine „Geſchäftsführung ohne Auftrag negotiorum gestio
mit dem Eigenthümer des gefundenen Gegenſtandes ein nd Uunter
zieht ſich olglich den ichten, die ein ———I
mit ſich bringt.

0  er Contract Ve


